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Widmung eines Weges nach dem  
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Übersichtsplan Nr. 1.

Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz NRW 
wird der im Eigentum der Stadt Münster stehen
de Rad- und Fußweg zwischen Haferlandweg und 
Lindberghweg für den öffentlichen Radfahrer- 
und Fußgängerverkehr gewidmet.

-

Die Widmung bezieht sich auf die Straßenflä
che, die in dem Übersichtsplan Nr. 1 dargestellt 
ist. Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser 
Widmungsverfügung.

-

  

Die Verkehrsfläche wird als Gemeindestraße 
eingestuft.

Gegen diese Widmung ist die Klage zulässig. 
Die Klage kann innerhalb eines Monats vom Tag 
dieser Bekanntmachung an beim Verwaltungsge
richt in Münster (Postanschrift: Postfach 8048, 
48043 Münster / Hausanschrift: Piusallee 38, 
48147 Münster) schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erho
ben werden. Die Klage kann auch elektronisch 
und mit qualifizierter elektronischer Signatur 

-

-
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über das Elektronische Gerichts- und Verwal
tungspostfach (EGVP) beim Verwaltungsgericht 
Münster eingereicht werden. Die Anforderungen 
an den elektronischen Rechtsverkehr sind in der 
Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 1. 12. 2010 in der aktuellen Fassung gere
gelt.

-

-

-

Münster, den 24. Februar 2016

Der Oberbürgermeister 
I. V.

Hartwig Schultheiß 
Stadtdirektor

Erlass Allgemeinverfügung 
der Unteren Jagdbehörde

 

Die Untere Jagdbehörde der Stadt Münster  
erlässt folgende

Allgemeinverfügung

1.) Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom  
29. 9. 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 
durch Artikel 422 Zehnte Zuständigkeitsanpas
sungsverordnung vom 31. 8. 2015 (BGBl. I S. 
1474),in Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landesjagd
gesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. Dezember 1994 (GV. 
NRW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Ökologisches Jagdgesetz vom  
12. 5. 2015 (GV. NRW. S. 448, ber. S. 629), wird 
die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenver
ordnung vom 2. 4. 1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 Zweite ÄndVO vom  
25. 4. 2002 (BGBl. I S. 1487) sowie in § 1 Abs. 1 
Nr. 19 Landesjagdzeitenverordnung Nordrhein-
Westfalen vom 28. 5. 2015 (GV. NW. S. 468) 
festgelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Ver
meidung übermäßiger Wildschäden an landwirt
schaftlichen Kulturen in der Stadt Münster in der 
Zeit vom 21. 2. 2016 bis zum 31. 10. 2016 wie 
folgt aufgehoben:

-

-

-

-
-

Gefährdete Kulturen Zeitraum

Gemüse, Bohnen, 
Erbsen, Obst

21. Februar bis  
31. Oktober

Getreide 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai

Mais 15. April bis 15. Juli

Raps 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten 
Flächen sowie an Orten, die in einem räumlich
funktionalen Zusammenhang zu diesen Flächen 
stehen und in den angegebenen Zeiträumen 
ausgeübt werden.

-

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen 
bejagt werden. 

2.) Die sofortige Vollziehung der unter Num
mer 1 getroffenen Anordnungen wird gemäß 
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) angeordnet.

-

3.) Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten 
wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit vom  
21. Februar bis 31. Oktober erlegten Ringeltau
ben spätestens bis zum 15. November 2016 der 
Unteren Jagdbehörde der Stadt Münster zu mel
den. Die Meldung der jährlichen Strecke für das 
Jagdjahr 2015/2016 zum 15. April 2016 bleibt 
hiervon unberührt.

-

-

4.) Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden, wenn die 
 Voraussetzungen für die Aufhebung der Schon
zeit entfallen.

-

5.) Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis 
zum 31. 10. 2016.

6.) Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 
Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. Novem
ber 1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt ge
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Ok
tober 2013 (GV. NRW. S. 566), öffentlich bekannt 
gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekanntma
chung im Amtsblatt der Stadt Münster wirksam.

-
-

-

-

7.) Diese Verfügung kann bei der Unteren Jagd
behörde der Stadt Münster, Klemensstraße 10, 
48143 Münster, während der allgemeinen Ge
schäftszeiten in Raum 582, 5. OG, eingesehen 
werden.

-

-

Gründe zu 1.), 2.) und 5.):

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 
a) 3. Alt. der EG-Vogelschutzrichtlinie erforder
lich, um erhebliche Schäden an landwirtschaft
lichen Kulturen abzuwenden, weil es keine ande
re zufrieden stellende Lösung und insbesondere 
keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die 
Bejagung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist 
deshalb unter arten- und tierschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten ausnahmsweise vertretbar, 
zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefähr
deten Kulturen in den kritischen Zeiträumen 
beschränkt wird. Da erhebliche Schäden nur 
durch Schwärme verursacht werden, dürfen 
nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit die
ser Beschränkung wird auch den Belangen des 
Tierschutzes entsprochen, da Schwarmtauben 
regelmäßig nicht am Brutgeschäft beteiligt sind.

-
-

-

-

-

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist 
notwendig, damit eine Klage gegen die Schon-
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zeitaufhebung keine aufschiebende Wirkung 
der Vollziehung der Anordnung bewirkt. Da von 
Taubenschwärmen zur Saat- und Erntezeit ein 
erheblicher Schaden an den genannten landwirt
schaftlichen Kulturen zu erwarten ist, ist das 
öffentliche Interesse der unmittelbar betroffenen 
Landwirte hier höher anzusehen, als die Interes
sen von Drittbetroffenen, da durch die Rechts
prüfung im Klageverfahren und die Schonung 
der Taubenschwärme den Landwirten ein nicht 
hinzunehmender Schaden entstehen würde.

-

-
-

Die Frist unter Ziffer 5 ist auf den 31. 10. 2015 
festzusetzen, da in der gesamten Schonzeit ge
fährdete Kulturen vorhanden sind.

-

Ihre Rechte

Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb 
eines Monats, nachdem Ihnen der Bescheid 
bekanntgegeben worden ist, Klage erheben. 
Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsge
richt Münster (Postanschrift: Postfach 8048, 
48043 Münster / Hausanschrift: Piusallee 38, 
48147 Münster) einzureichen oder mündlich zu 
Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären. Wird 
die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 
werden. Die Klage können Sie auch elektronisch 
und mit qualifizierter elektronischer Signatur 
über das Elektronische Gerichts- und Verwal
tungspostfach (EGVP) beim Verwaltungsgericht 
Münster einreichen (poststelle@vg-Muenster.nrw.
de). Die Anforderungen an den elektronischen 
Rechtsverkehr sind in der Verordnung über den 
elektronischen Schriftverkehr bei den Verwal
tungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen vom 1. 12. 2010 in 
der aktuellen Fassung geregelt.

-

-

-

-

Die Klage gegen diese Verfügung hat gemäß  
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Eine Aus
setzung der Vollziehung kann bei mir beantragt 
werden. Auf Antrag kann auch das Verwaltungs
gericht Münster, Piusallee 38, 48147 Münster die 
aufschiebende Wirkung der Klage wiederherstel
len (§80 Abs. 4 und 5 VwGO).

-

-

-

Münster, den 8. März 2016

Der Oberbürgermeister 
I. V.

Martin Schulze-Werner 
Amtsleiter

Widmung von Straßen nach dem  
Straßen- und Wegegesetz NRW
Gemäß § 6 (1) Straßen- und Wegegesetz NRW 
werden folgende im Eigentum der Stadt Münster 
stehende Straßen dem öffentlichen Straßenver-
kehr gewidmet. 

Scharnhorststraße  
die Kreisstraße von der Weseler Straße bis zur 
Kreuzung Kolde-Ring/Kardinal-von-Galen-Ring.

Körnerstraße 
von der Scharnhorststraße bis zur Bismarckallee.

Richard-Schirrmann-Weg 
von der Scharnhorststraße bis zur Bismarckallee.

Averkampstraße 
von der Scharnhorststraße bis zur Bismarckallee.

Teichstraße 
von der Scharnhorststraße bis zum Hoppen
damm

-

Hoppendamm 
von der Scharnhorststraße bis zur Teichstraße 
ohne die Fläche der zwei privaten Kfz-Stellplätze 
an der Einmündung der Straße An den Bleichen.

An den Mühlen 
von der Straße Hoppendamm bis zur Körner
straße

-

Die Widmungen beziehen sich auf die Straßen
flächen, die in dem Übersichtsplan Nr. 2 
 dargestellt sind. Der Übersichtsplan ist Bestand
teil dieser Widmungsverfügung. 

-

-

Die Scharnhorststraße wird als Kreisstraße ein
gestuft und die übrigen Straßen werden als 
Gemeindestraßen eingestuft.

-

Gegen diese Widmung ist die Klage zulässig. 
Die Klage kann innerhalb eines Monats vom Tag 
dieser Bekanntmachung an beim Verwaltungs
gericht in Münster (Postanschrift: Postfach 8048, 
48043 Münster / Hausanschrift: Piusallee 38, 
48147 Münster) schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle er
hoben werden. Die Klage kann auch elektronisch 
und mit qualifizierter elektronischer Signatur 
über das Elektronische Gerichts- und Verwal
tungspostfach (EGVP) beim Verwaltungsgericht 
Münster eingereicht werden. Die Anforderungen 
an den elektronischen Rechtsverkehr sind in der 
Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr bei den Verwaltungsgerichten und den 
Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 1. 12. 2010 in der aktuellen Fassung ge
regelt.

-

-

-

-

-

Münster, den 24. Februar 2016

Der Oberbürgermeister 
I. V. 

Hartwig Schultheiß 
Stadtdirektor

mailto:poststelle@vg-Muenster.nrw.de
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Übersichtsplan Nr. 2.
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 Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen 
Sparbuches 

Nr. 301467551

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen 
 Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, gerechnet 
von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vor
legung des Sparbuches anzumelden; andernfalls 
wird das Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand

Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen 
Sparbuches 

Nr. 302570387

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen 
 Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, gerechnet 
von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vor
legung des Sparbuches anzumelden; andernfalls 
wird das Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand

Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen 
Sparbuches 

Nr. 306294307

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen 
 Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, gerechnet 
von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vor
legung des Sparbuches anzumelden; andernfalls 
wird das Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand

Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen 
Sparbuches 

Nr. 306500380

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen 
 Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, gerechnet 
von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vor
legung des Sparbuches anzumelden; andernfalls 
wird das Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand

Aufnahme eines Aufgebotes
Der Gläubiger des in Verlust geratenen 
Sparbuches 

Nr. 353586795

der Sparkasse Münsterland Ost hat dessen 
 Kraftloserklärung beantragt.

Der Inhaber dieses Sparbuches wird hiermit 
aufgefordert, binnen drei Monaten, gerechnet 
von dem u. g. Datum an, seine Rechte unter Vor
legung des Sparbuches anzumelden; andernfalls 
wird das Sparbuch für kraftlos erklärt.

Münster, den 8. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand

Aufnahme einer Kraftloserklärung
Das aufgebotene Sparkassenbuch

Nr. 302471834

ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, 
wird hiermit für kraftlos erklärt.

Münster, den 10. März 2016

Sparkasse Münsterland Ost 
Der Vorstand
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